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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname:REINMACHER Aktiv-GLANZ-Reiniger

- 1.2 Relevante idendifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Fahrzeug-Außenreiniger

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereistellt 

- Hersteller/Lieferant:

Perovit GmbH

Perovitstrasse 3

A-4300 St.Valentin awolfslehner@perovit.at Tel. 07435/52275-0

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit 

- 1.4 Notrufnummer:

Vergiftungsinformationszentrale Wien 01/4064343

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

-

GHS05 Ätzwirkung

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme

GHS05

Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

1-hydroxy ethylidene-1 , 1 diphosphonic acid

Kaliumhydroxid

Natriumhydroxid

Tetranatriumethylendiamintetraacetat

- Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

- Sicherheitshinweise

P260 Nebel/Dampf/Aerosole nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort

  auszuiehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell

  vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337+P313   Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501   Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen /regionalen/nationalen/

  internationalen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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-
2.3 Sonstige Gefahren (Fortsetzung von Seite 1)

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

Abschnitt 3: Zusammensatzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

- Gefährliche Inhaltsstoffe:

CAS: 2809-21-4 1-hydroxy ethylidene-1,1diphosphonic acid <10%

EINECS: 220-552-8          Eye Dam. 1, H317

Reg.nr.: 01-2119510391-53

CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid <5%

EINECS: 215-181-3          Skin Corr. 1A, H314;        Acute Tox. 4, H301

Reg.nr.: 01-2119487136-33

CAS: 1310-73-2 Natriumhydroxid <5%

EINECS: 215-185-5         Skin Corr. 1A, H313

Reg.nr.: 01-2119457892-27

CAS: 64-02-8 Tetranatriumethylendiamintetraacetat <2%

EINECS: 200-573-9         Eye Dam. 1, H318;         Acute Tox. 4, H302

Reg.nr: 01-2119486762-27-0003

CAS: 68439-46-3 Ethoxy Alchol C9-C11 <2%

        Eye Dam. 1, H318;          Acute Tox. 4, H302

CAS: 5064-31-3 Natrium-Nitrilotriacata-Monohydrat <2%

EINECS: 225-768-6          Carc. 2, H351;          Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119519239-36

- Verordnung (EG) Nr. 648/2004

Phosphonate 5 - 15 %

EDTA und dessen Salze, nichtionische Tenside, NTA (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze, 

amphotere Tenside < 5%

Duftstoffe

- zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

Abschnitt 4: Erste Hilfe Maßnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste Hilfe Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

- nach Einatmen: Bei Bewußtlosigkeit  Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

- nach Augenkontakt: 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultiern.

- nach Verschlucken:

Sofort Arzt hinzuziehen.

Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

- 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
- 5.1 Löschmittel

- Geeignete Löschmittel:

Schaum

Kohlendioxid

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch asugehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Inormationen verfügbar.

- 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

- Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendente Verfahren

Schutzausrüstung tragen. Ungeschütze Personen fernhalten.

- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Neutralisationsmittel anwenden. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Mit viel Wasser verdünnen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

- Hinweise zum Brand- und Explusionsschutz: Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Säuren lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Kühl lagern. Behälter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
- 8.1 Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden

Grenzwerten.

- Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

- Persönliche Schutzausrüstung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Handschutz:

Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/ den Stoff/ die Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Degradtion.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Handschuhmaterial 
(Fortsetzung von Seite 3)

Handschuhe aus Gummi.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weitern Qualitäts-

merkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung

aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar 

und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: Flüssigkeit

Farbe: gelb

- Geruch: angenehm

- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

- pH-Wert bei 20 °C: > 13

- Zustandänderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.

Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C

- Flammpunkt: > 100 °C

- Zündtemperatur:

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- Selbstenzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

- Explosionsgrenzen:

untere: Nicht bestimmt

obere: Nicht bestimmt

- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa

- Dichte bei 20 °C: 1,06 g/cm³

- Relative Dichte: Nicht bestimmt

- Dampfdichte: Nicht bestimmt

- Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt

-Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 

Wasser: vollständig mischbar

-Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

-Viskosität:

dynamisch: Nicht bestimmt.

kinematisch: Nicht bestimmt.

-Lösemittelgehalt:

Organische Lösemittel: 0%

Wasser: > 70 %

Festkörpergehalt: < 30 %

-9.2 Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Reaktivität

- 10.2 Chemische Stabilität

- Thermische Zersetzung / zu vermeidenden Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine gefährlichen Zersetzungsprotukte bekannt.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizität:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

1310-58-3 Kaliumhydroxid

Oral LD50 365 mg/kg (rat)

1310-73-2 Natriumhydroxid

Oral LD50 2000 mg/kg (rat)

- Primäre Reizwirkung:

- an der Haut: Starke Ätzwirkung auf der Haut und Schleimhäute.

- am Auge: Starke Ätzwirkung.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für

Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf:

Ätzend

Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre

und des Magens.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizität

- Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- 12.4 Mobilität im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- Weitere ökologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen)

die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien

festgelegt sind. Unterlagen die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten

bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur

Verfügung gestellt.

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen

lassen.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schädliche Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
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Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN 1719

- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

- ADR 1719 ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF,

N.A.G (NATRIUMHYDROXID)

- IMDG, IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S (SODIUM HYDROXIDE)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR, IMDG,  IATA

- Klasse 8 Ätzende Stoffe

- Gefahrenzettel 8

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA III

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Achtung: Ätzende Stoffe

-  Kemler-Zahl: 80

- EMS-Nummer: F-A,S-B

-  Segregation groups Alkalis

- 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des

MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code: Nicht anwendbar

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestellt Mengen (EQ) Code: E2

Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml

Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 ml

- Beförderungskategorie 3

- Tunnelbeschränkungscode E

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit-und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das

Gemisch

- Nationale Vorschriften:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung in der letztgültigen Fassung.

- Klassifizierungen nach VbF: entfällt

- Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.
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Abschnitt 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von

Produkteigendschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beziehen sich auf das konzentrierte Produkt, nicht auf die

verdünnte Anwendungslösung. (Gilt nur für wassermischbare Produkte!)

- Relevante Sätze

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verusacht schwere Augenreizung.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit

- Ansprechpartner: Michael Kerbler

- Abkürzungen und Akronyme:

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Met. Corr.1: Corrosive to metals, Harzard Category 1

Acute Tox 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Carc.2: Carcinogenicity, Hazard Category 2


